
§5
(1) Wird die Erteilung einer Auflage oder die Versa
gung der Genehmigung auf die gemäß § 3 Abs. 2 der 
Grundstücksverkehrsverordnung anzuwendenden 
Rechtsvorschriften gestützt, ist dem Antragsteller 
die Entscheidung des zuständigen staatlichen Organs 
mitzuteilen.
(2) Durch die Bestätigung, daß gegen den Erwerb 
eines Grundstücks baurechtlich und städtebaulich 
keine Bedenken bestehen, wird die gesetzlich vorge
schriebene Zustimmung zur Errichtung oder Verän
derung eines Bauwerkes nicht ersetzt.

Zu § 4 der Grundstücks Verkehrs Verordnung:

§ 6
(1) Wird die Genehmigung widerrufen, ist das 
Grundbuch nach Ablauf der Beschwerdefrist auch 
dann zu berichtigen, wenn ein Antrag des Berechtig
ten nicht vorliegt.
(2) Ist gegen den Widerruf der Genehmigung Be
schwerde eingelegt worden, darf die Grundbuchbe
richtigung erst nach Zurückweisung oder Zurück
nahme der Beschwerde erfolgen.

Zu § 5 der Grundstücks Verkehrs Verordnung:

§ 7
(1) Ein Vertrag über die Nutzung eines landwirt
schaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Grund
stücks kann verlängert werden, soweit dies aus volks
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen er
forderlich und der Nutzungsberechtigte in der Lage 
ist, das Grundstück auch künftig zu nutzen. Die Ver
längerung ist zu befristen, wenn dafür gesellschaft
lich gerechtfertigte Gründe vorliegen.
(2) Ein Vertrag über die Nutzung eines landwirt
schaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Grund
stücks kann inhaltlich geändert werden, wenn die be
stehenden vertraglichen Rechte und Pflichten nicht 
mehr den gesellschaftlichen Bedingungen entspre
chen. Dies gilt auch für die Umwandlung von Na
turalleistungen in Geldleistungen. Erforderliche Er
gänzungen des Vertrages sind inhaltlichen Änderun-' 
gen gleichzusetzen.

§ 8
(1) Der Antrag auf Verlängerung eines Vertrages 
über die Nutzung eines landwirtschaftlich oder forst
wirtschaftlich genutzten Grundstücks kann gestellt 
werden:
a) bei der Kündigung des Vertrages innerhalb einer 

Frist von 2 Monaten, gerechnet vom Tage des 
Zuganges der Kündigung;

b) bei der Beendigung des Vertrages durch Zeitab
lauf spätestens 6 Monate vor Ablauf des Vertra- 
ges.

(2) Der Antrag auf inhaltliche Änderung eines Ver-
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träges über die Nutzung eines landwirtschaftlich 
oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstücks kann 
spätestens 3 Monate vor Beginn des Vertragsjahres 
gestellt werden, in dem die Änderung wirksam wer
den soll. •
(3) Einem verspätet gestellten Antrag wird nur 
stattgegeben, wenn die Verspätung nicht auf das 
Verhalten des Antragstellers zurückzuführen ist 
oder volkswirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Gründe es erfordern.

Zu § 6 der Grundstücksverkehrsverordnung:

§9
(1) Maßnahmen zur Sicherung der ordnungsgemä
ßen Nutzung eines landwirtschaftlich oder forstwirt
schaftlich genutzten Grundstücks dürfen grundsätz
lich erst getroffen werden, nachdem der Nutzungs
berechtigte der schriftlichen Aufforderung zur ord
nungsgemäßen Nutzung innerhalb der ihm gesetzten 
Frist nicht nachgekommen ist. Der Aufforderung be
darf es nicht, wenn zu erkennen ist, daß der Nut
zungsberechtigte das Grundstück nicht ordnungsge
mäß nutzen kann.
(2) In der Aufforderung an den Nutzungsberechtig
ten ist anzugeben, wie die ordnungsgemäße Nutzung 
zu erfolgen hat. Die dem Nutzungsberechtigten ge
setzte Frist muß so bemessen sein, daß die Auflagen 
bis zum Ablauf der Frist erfüllt werden können.

Zu § 9 der Grundstücksverkehrsverordnung:

§ 10
v(l) Das für die Genehmigung zuständige staatliche 
Organ hat den Genehmigungsantrag mit den dazuge
hörigen Unterlagen dem zuständigen Rat der Stadt, 
des Stadtbezirkes oder der Gemeinde zur Prüfung 
und Stellungnahme zu übergeben.
(2) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der 
Gemeinde prüft den Genehmigungsantrag und gibt 
ihn mit einer begründeten Stellungnahme innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen an das absendende staatli
che Organ zurück. Erforderlichenfalls sind durch 
den Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Ge
meinde Vorschläge zur Ausübung des Vorerwerbs
rechts zu unterbreiten.

Zu § 12 der Grundstücksverkehrsverordnung:

§ H
(1) Die Anordnung eines gerichtlichen Verkaufs 
eines Grundstücks ist dem Rat des Kreises, Abtei
lung Finanzen, durch das zuständige Kreisgericht 
mitzuteilen.
(2) Der Beschluß über die Ausübung des Vorer
werbsrechts wird gegenstandslos, wenn das Verfah
ren zum gerichtlichen Verkauf des Grundstücks end
gültig eingestellt oder durch Verkündung des Ver-
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